
\  f

313

GESETZBLATT
der Deutschen Demokratischen Republik

Teil H
1955 Berlin, den 2. September 1955 Nr. 47

Tag I n h a l t  Seite

22. 8. 55 Anordnung über das Haushaltsvollstreckungsverfahren in der volkseigenen und kon
sumgenossenschaftlichen Wirtschaft .................................................................................................................  313

25. 8.55 Anordnung über die Aufstellung von Analysen zu den Kontrollberichten der örtlichen
volkseigenen Wirtschaft (ohne Handel und Landwirtschaft).............................................................................  315

15.8.55 Sechsunddreißigste Bekanntmachung über die Verbindlichkeitserklärung von Stan
dards der Deutschen Demokratischen Republik ................................................................................................ 317

Anordnung
über das Haushaltsvollstreckungsverfahren in der 

volkseigenen und konsumgenossenschaftlichen 
Wirtschaft.

Vom 22. August 1955
Die Betriebe der volkseigenen und konsumgenossen

schaftlichen Wirtschaft sind gesetzlich verpflichtet, ihre 
Haushaltsverpflichtungen termingemäß gegenüber den 
zuständigen Organen zu erfüllen. Bei Verstößen gegen 
diese Verpflichtung ziehen diese Organe die rückständi
gen Beträge im Haushaltsvollstreckungsverfahren 
(H-Verfahren) ein, für das die nachfolgenden Bestim
mungen gelten.

A b s c h n i t t  I

Vollstreckungsberechtigte Organe
1, Am H-Verfahren nehmen teil

a) das Ministerium der Finanzen, Abgabenverwal
tung, und die Abteilungen Finanzen, Unter
abteilung Abgaben, bei den Räten der Bezirke 
und Kreise,

b) die Ministerien und die ihnen unterstellten Ver
waltungen,

c) die zuständigen Abteilungen der Räte der Be
zirke, Kreise und Gemeinden,

d) die Hauptverwaltung der Deutschen Versiche
rungsanstalt und ihre Kreisdirektionen.

2. Im Gebiet von Groß-Berlin treten hinsichtlich der 
Durchführung eines H-Verfahrens gegen Schuldner
betriebe mit dem Sitz in Groß-Berlin an die Stelle 
der in Ziff. 1 genannten Organe der Deutschen 
Demokratischen Republik die entsprechenden 
Organe von Groß-Berlin.

A b s c h n i t t  II 

Vollstreckbare Forderungen

Im H-Verfahren können folgende Haushaltsforderun
gen nach ihrer Fälligkeit eingezogen werden:

1. Zum zentralisierten Reineinkommen des Staates 
gehörende Beträge (Produktions- und Dienste 
leistungsabgabe, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, 
abzuführende Gewinne und sonstige Abgaben und 
Haushaltsverpf lichtungen);

2. die für die übergeordnete Verwaltung zur Um
verteilung bestimmten Beträge (Amortisationen, 
Gewinnabführung);

3. Umlaufmittelüberschüsse;
4. Pflichtversicherungsbeiträge (SV-, Globalversiche-i 

rungs- und sonstige Pflichtversicherungsbeiträge);
5. gesetzliche Verzugs- und Verspätungszuschläge und 

Stundungszinsen auf Beträge nach Ziffern I bis 4;
6. Mehrerlöse auf Grund von Mehrerlösabführungs

bescheiden.

N o c h  l i e f e r b a r

das zusammengefaßte Stichwortverzeichnis 
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